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Seitelvon2 

Sehr geehrter Herr Schönberger, 

mit E-Mail vom 19.08.2022 beantragen Sie unter anderem nach dem 

Umweltinformationsgesetz (UIG) Zugang zu folgenden Informationen: 

„wissenschaftliche Gutachten aus dem Zeitraum Januar 2022 bis Mai 2022, 

in denen die im Entwurf des Verkehrsministeriums für das Klimaschutzso- 

fortprogramm vorgeschlagenen Maßnahmen auf ihr THG-Einsparpoten- 

tial hin untersucht und bewertet wurden. Siehe dazu: https://www.handels- 

blatt.com/politik/elektroauto-wissings-klimaplan-verkehrsminister-will- 

abwrackpraemie-und-10-800-euro-e-auto-rabatt/28312600.htm!“. 

Bei den von Ihnen begehrten Informationen handelt es sich um Umwel- 

tinformation i. S. v.$ 2 Abs. 3 UIG. Über Ihren Antrag ist daher nach UIG 

zu entscheiden. 

Ihrem Antrag kann ich nicht entsprechen. Hierfür sind folgende Gründe 

ausschlaggebend: 

Nach $2 Abs. 1 Nr. 1a UIG sind oberste Bundesbehörden von der Infor- 

mationspflicht ausgenommen, wenn und solange sie im Rahmen der Ge- 

setzgebung tätig werden. Dies ist im Hinblick auf die begehrten Informa- 

tionen der Fall, da ein Klimaschutzsofortprogramm zahlreiche Maßnah- 

men einschließlich der Gesetzgebung umfasst. Auch vorbereitende 
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Informationen sind von der Auskunftspflicht befreit, darunter auch ex- 

tern eingeholte fachliche Stellungnahmen und Gutachten oder deren 

Nutzung im Rahmen der Abstimmungsverfahren von Gesetzentwürfen 

mit anderen Ressorts oder anderen Beteiligten wie die von Ihnen be- 

gehrten Unterlagen zum Klimaschutzsofortprogramm. 

Außerdem greift vorliegend der Ablehnungsgrund des $ 8 Abs. 1 Nr. 2 

UIG. Diese Regelung schützt die Vertraulichkeit der Beratungen und 

Vorgänge der internen Willensbildung und Entscheidungsfindung auch 

zwischen verschiedenen Behörden. Die regierungsinternen Abstimmun- 

gen zum Entwurf eines Klimaschutzsofortprogramms dauern an. Gegen- 

stand dieser Abstimmungen ist das „Ob“ möglicher Maßnahmen ebenso 

wie die Finanzierung, die zeitliche Staffelung, die Dimensionierung und 

zahlreiche einzelne Voraussetzungen und Ausgestaltungsmerkmale, 

auch auf Basis wissenschaftlicher Gutachten. Unterlagen sind je nach 

Verhandlungsstand ggf. kurzfristig zu aktualisieren, bevor im Ergebnis 

ein geeinter Entwurf eines Sofortprogrammes dem Bundeskabinett zur 

Entscheidung vorgelegt werden kann. Da noch kein in der Bundesregie- 

rung geeinter Entwurf für ein Klimaschutzsofortprogramm vorliegt, 

kann eine Auskunft zu den möglicherweise darin enthaltenen Maßnah- 

men oder Klimawirkungen nicht erteilt werden. 

Relevante Anhaltspunkte für ein überwiegendes öffentliches Interesse 

an der Bekanntgabe sind nicht erkennbar. Das öffentliche Interesse 

könnte nur überwiegen, wenn mit dem Antrag ein Interesse verfolgt 

wird, das über das Interesse hinausgeht, das bereits jeden Antrag recht- 

fertigt. Es genügt nicht das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit, Zu- 

gang zu Informationen über die Umwelt zu erhalten. Ein solches Inte- 

resse ist vorliegend nicht ersichtlich. 

Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministe- 

rium für Digitales und Verkehr, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin einzule- 

gen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
/ | 
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